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AACHEN, DEN 12.02.2021 NR. 5

STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissions-
schutz gesetz 

Genehmigungsantrag der Wind Repowering GmbH & 
Co. KG, Jülicher Str. 10-12 in 41812 Erkelenz

Öffentliche Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Auf Grundlage des § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit öffentlich 
bekannt gegeben:

Die Wind Repowering GmbH & Co. KG (Jülicher Str. 10-12 
in 41812 Erkelenz) hat bei der StädteRegion Aachen als zu-
ständiger Genehmigungsbehörde die Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb genehmigungsbedürftiger Anlagen 
im Sinne von § 4 BImSchG beantragt. 

Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb 
von drei Windenergieanlagen vom Typ Nordex N149 mit ei-
ner Nabenhöhe von 105 Metern, einem Rotordurchmesser 
von 149 Metern, einer Nennleistung von 4,5 MW und einer 
Gesamthöhe von 180 Metern. Hierbei handelt es sich um An-
lagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern entsprechend Nummer 1.6.2 des An-
hangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV). 

Die Anlagen sollen in Baesweiler, innerhalb der Windvor-
rangzone „Baesweiler West“ auf den Grundstücken Gemar-
kung Baesweiler, Flur 32, Flurstücke 102 und 67 sowie Ge-
markung Oidtweiler, Flur 9, Flurstück 147, realisiert werden. 
Im Bereich der vorhandenen Vorrangzone wurden im Jahre 
2001 fünf Windenergieanlagen der Typs NEG Micon NM 
1000/60 mit einer Narbenhöhe von 70 m errichtet. Vier die-
ser alten Anlagen werden im Rahmen eines Repowerings der 
beantragten drei neuen Windenergieanlagen zurückgebaut. 

Hierbei handelt es sich entsprechend Nr. 1.6.3 Spalte 2 der 
Anlage 1 UVPG um ein UVP-pflichtiges Vorhaben. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um eine Änderung ei-
ner bestehenden Windfarm  handelt, ist für das Neuvorhaben 
nach § 9 Absatz 2 in Verbindung mit § 7 Absatz 2 UVPG eine 

standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen. In der ersten Stufe ist zu prüfen, ob besondere ört-
liche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 
aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. 

Die Prüfung der 1. Stufe der standortbezogenen Vorprüfung 
hat ergeben, dass das geplante Vorhaben lediglich in der 
Nähe von, unter Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten, Schutzkrite-
rien liegt. Das Vorhaben liegt ausschließlich in einer rechts-
kräftigen Vorrangzone. Mögliche erheblich nachteilige Um-
weltauswirkungen wurden bereits im Bauleitplanverfahren, 
sowie zuvor im FNP-Änderungsverfahren berücksichtigt und 
Bedenken weitestgehend ausgeräumt. Die verbleibenden Be-
denken werden im Genehmigungsverfahren durch Beteili-
gung der entsprechenden Fachbehörden geprüft. Deren Stel-
lungnahmen, Auflagen und Nebenbestimmungen sind Be-
standteil der ggf. zu erteilenden Genehmigung. Somit ist eine 
Prüfung entsprechend der 2. Stufe nicht notwendig.

Für das geplante Vorhaben besteht keine UVP-Pflicht.

Aachen, den 25.01.2021 Der Städteregionsrat 
 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN
Bekanntmachung

Der am 15.01.2021 veröffentlichte Termin zur schriftlichen 
Jägerprüfung am 19.4.2021 wurde aufgrund der anhalten-
den Corona-Pandemie durch das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MULNV) abgesagt.

Aachen, den 29.01.2021 Der Städteregionsrat 
 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nor-
drhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung mit  § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gültigen 
Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt. 
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I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 32 – Amt für Ordnungsangelegenheiten
Zollernstr. 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ABELS KEVIN  HAUPTSTRASSE 106 
52538 GANGELT

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 
im 
Bewachungsrecht

3402.80001019 21.05.2019 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 01.02.2021 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau da Silva Gonzalez 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SIRALINGAM ANANDA-
SANGER         

14 RUE RODIN, F-95400 
VILLIERS LE BEL

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20059218 03.11.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 04.02.2021 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Neulen 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

EL ZEIN HAMDAN AACHENER STRASSE 43  
52349 DÜREN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20060056 16.12.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.02.2021 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Dohmen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

LUCHT MICHAEL AN DER KRONE 12 
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3405.40006549 09.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.02.2021 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Lehmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

REITZ ANDREA EHRERHEIDER STR. 4 
56283 HALSENBACH
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III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20060381 01.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 01.02.2021 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Dohmen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SLANGEN RAYMOND 
J.G.       

KREMERSTRAAT 3 B 
NL-6466 JA KERKRADE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.60014903 10.12.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der StädteRegion Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen und kann dort während der Öffnungszeiten von dem 
Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. 
in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 04.02.2021 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Neulen

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

BOJOVIC MILOS THOMASHOFSTR. 19 
52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

SA 36.1/2021/Anschreiben/BR 09.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.02.2021 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Breuer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

DRAGOI VALERIA RÖTHGENER STR. 72 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Androhung 36.1/2021/19/SA/TZ 05.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
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Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.02.2021 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

JELEN SEBASTIAN 
PETER

GRACHTSTR. 6 
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

fehld. 
Versicherungs-
schutz

36.1/2021/18/VA/AH 03.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 03.02.2021 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MEYER THOMAS 
PETER

ALT-HAARENER STR 
204A, 52080 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Festsetzung 36.1/2021/20/VA/ADA/CS 08.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 

– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 08.02.2021 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MIHAI MARIUS-
IULIAN

NORDSTR. 22
52134 HERZOGENRATH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2021/17/SA/TZ 03.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würse-
len und kann dort während der Öffnungszeiten montags 7:30 
– 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 7:30 – 
12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 15:00 
Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 03.02.2021 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öf-
fentliche Bekanntmachung zugestellt.
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I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

DION DIEDEREN  NIEUWSTRAAT 72
7472 GM KERKRADE

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten/Kenzeichen: Datum vom:

Schreiben vom 
16.09.2020   

36.2.3/gue 09.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Amt A 36 der StädteRegi-
on Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 114, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang genom-
men werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.02.2021 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Khososi 
 
STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 5 Hauptsatzung 
der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gül-
tigen Fassung werden nachstehende Dokumente durch diese 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 

StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zollernstr. 10, 52090 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KEHINDE     ADEBAYO 
OLUFEMI

COURTHILL ROAD 54
LONDON/
GROSSBRITANNIEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

Inverzugsetzung 51.5/UVG/A 194-200 05.02.2021

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, –Unterhaltsvor-
schusskasse-, Zollernstraße 10, 52070 Aachen, und können 
dort während der Öffnungszeiten montags bis mittwochs 
von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr von dem Empfänger oder ei-
nem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang genom-
men werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 05.02.2021   Der Städteregionsrat
i.A Frau Förster

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ORMANNS     MICHAEL OBERSTR. 8 
52459 INDEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

2 Inverzugsetzungen 
und 2 Rechtswahrungs- 
anzeigen

51.5/UVG/O 92-700
51.5/UVG/O 93-700

26.11.2020

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, –Unterhaltsvor-
schusskasse-, Zollernstraße 10, 52070 Aachen, und können 
dort während der Öffnungszeiten freitags von 9:00 Uhr bis 
15:00 Uhr von dem Empfänger oder einem Bevollmächtig-
ten eingesehen bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.02.2021   Der Städteregionsrat
i.A Frau Hofmann
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 

Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ORMANNS     MICHAEL OBERSTR. 8 
52459 INDEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird

Bezeichnung: Akten-/Kennzeichen: Datum vom:

3 Rückstands-
berechnungen

51.5/UVG/O 74-700
A 51.5/UVG O 92-700
51.5/UVG/O 93-700

07.12.2020 

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Die Dokumente befinden sich im Amt für Kinder, Jugend 
und Familie der StädteRegion Aachen, –Unterhaltsvor-
schusskasse-, Zollernstraße 10, 52070 Aachen, und können 
dort während der Öffnungszeiten freitags von 9:00 Uhr bis 
15:00 Uhr von dem Empfänger oder einem Bevollmächtig-
ten eingesehen bzw. in Empfang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 09.02.2021   Der Städteregionsrat
i.A Frau Hofmann


